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(54)  Steckbarer  Überspannungsschutz 

(57)  Ein  steckbarer  Überspannungsschutz  für 
Anschlußleisten  der  Telekommunikationstechnik  weist 
ein  Gehäuse  sowie  Anschlußkontakte  (1  7,  46)  für  die  zu 
schützende  Ader  und  für  einen  Erdanschluß  auf.  In  dent 
Gehäuse  ist  ein  Überspannungsabieiter  (16)  angeord- 
net.  Ein  Thermo-Schutzelement  (18)  aus  thermoplasti- 
schem  Kunststoff  steht  mit  dein  Überspannungsabieiter 
(16)  in  Berührung  und  ist  mechanisch  vorgespannt. 
Durch  eine  Erwärmung  des  Überspannungsabieiters 
(16)  schmilzt  ein  Teilbereich  des  Thermo-Schutzele- 
mentes  (18),  wodurch  der  Überspannungsabieiter  (16) 
geerdet  wird. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  steckbaren 
Überspannungsschutz  für  Anschlußleisten  der  Tele- 
kommunikationstechnik  nach  dem  Oberbegriff  des 
Patentanspruchs  1  . 

Ein  derartiger  Überspannungsschutz  ist  aus  der  EP 
0  471  167  bekannt  und  weist  ein  Gehäuse  mit  je  einem 
Anschlußkontakt  für  die  zu  schützende  Ader  und  für 
eine  Erdableitung  sowie  einen  in  dem  Gehäuse  ange- 
ordneten  Überspannungsabieiter  auf.  Ein  mechanisch 
vorgespanntes  Thermo-Schutzelement  ist  hierbei  durch 
eine  Erwärmung  des  Überspannungsabieiters  auslös- 
bar.  Bei  diesem  vorbekannten  Überspannungsschutz 
ist  das  Thermo-Schutzelement  ein  metallischer  Schie- 
ber,  der  über  eine  Lötstelle  leitend  mit  einem  Blechteil 
verbunden  ist.  Auf  dem  Blechteil  liegt  kontaktierend  der 
Überspannungsabieiter  auf,  der  durch  eine  im  Inneren 
stattfindende  Gasentladung  Überspannungen  zur  Erde 
ableitet  und  sich  dabei  erwärmt.  Um  bei  einer  länger 
anhaltenden  Erwärmung  des  Überspannungsabieiters 
eine  Zerstörung  des  Schutzsteckers  zu  vermeiden,  wird 
das  Thermo-Schutzelement,  das  über  eine  Feder 
mechanisch  vorgespannt  ist,  durch  die  Erwärmung  der 
Lötstelle  ausgelöst  und  trennt  dabei  den  Kontakt  des 
Überspannungsabieiters  mit  einem  Erdblech  auf. 

Ein  derartiger  bekannter  Überspannungsschutz  ist 
jedoch  insofern  nachteilig,  als  das  Thermo-Schutzele- 
ment  über  eine  Lötstelle  sowie  über  ein  lediglich  kontak- 
tierend  an  dem  Überspannungsabieiter  aufliegendes 
Blechteil  thermisch  mit  dem  Überspannungsabieiter 
verbunden  ist.  Hierdurch  ist  einerseits  keine  optimale 
Wärmeübertragung  gewährleistet,  da  mehrere  Wärme- 
übertragungsteile  verwendet  werden.  Andererseits  ist 
die  Herstellung  relativ  aufwendig  und  es  muß  eine  Löt- 
stelle  vorgesehen  werden,  die  normalerweise  nicht  mit 
der  gewünschten  Genauigkeit  reproduzierbar  ist. 

Ein  weiterer  steckbarer  Überspannungsschutz  ist 
aus  der  EP  0  338  187  bekannt  und  besteht  aus  einem 
einteiligen,  einseitig  offenen  Kunststoffgehäuse,  in  dem 
Überspannungsabieiter  angeordnet  sind.  Bei  einem 
dauerhaften  Zünden  des  Überspannungsabieiters 
schmilzt  durch  die  entstehende  Wärme  eine  soge- 
nannte  Schmelzpille,  wodurch  ein  federnder  Kurz- 
schlußbügel  eine  Verbindung  mit  der  Sammelerde 
herstellt  und  den  Überspannungsabieiter  kurzschließt. 
Auch  hier  sind  zur  Herstellung  des  Überspannungsab- 
ieiters  mehrere  Bauteile  erforderlich,  die  gesondert  her- 
gestellt  und  zusammengebaut  werden  müssen. 

Eine  ähnliche  Überspannungsschutzvorrichtung  ist 
aus  der  EP  0  548  587  A1  bekannt  und  weist  einen 
Abstandhalter  auf,  der  aus  thermoplastischem  Kunst- 
stoff  besteht. 

Schließlich  ist  aus  der  EP  0  312  729  A1  eine  Ther- 
moschutzvorrichtung  bekannt,  bei  der  in  einer  nach 
oben  offenen  Kammer  eine  U-förmig  ausgebildete 
Bügelfeder  mit  Vorspannung  eingesetzt  ist.  Neben  die- 
ser  Kammer  befindet  sich  in  einer  weiteren  Kammer  ein 
Überspannungsabieiter,  wobei  beide  Kammern  durch 

eine  dünne  Trennwand  aus  einem  thermoplastischem 
Kunststoff  voneinander  getrennt  sind.  Durch  die  Erwär- 
mung  des  Überspannungsabieiters  bei  hohen  Tempera- 
turen  wird  diese  Trennwand  plastisch,  so  daß  die 

5  Federarme  der  Bügelfeder  die  Trennwand  durchstoßen 
und  so  den  Überspannungsabieiter  kurzschließen. 

Es  ist  deshalb  das  der  vorliegenden  Erfindung 
zugrundeliegende  Problem  (Aufgabe),  einen  Überspan- 
nungsschutz  der  eingangs  genannten  Art  dahingehend 

10  weiterzubilden,  daß  eine  kostengünstige  Herstellung, 
leichte  Montage  sowie  eine  genaue  Reproduzierbarkeit 
der  Auslösung  gewährleistet  sind. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  durch  die  Merk- 
male  des  Patentanspruchs  1  .  Erfindungsgemäß  ist  das 

15  Thermo-Schutzelement,  das  durch  eine  Erwärmung 
des  Überspannungsabieiters  auslösbar  ist,  aus  Kunst- 
stoff  mit  thermoplastischen  Eigenschaften  hergestellt. 
Hierdurch  kann  das  Thermo-Schutzelement  unmittelbar 
durch  die  Wärme  des  Überspannungsabieiters  ausge- 

20  löst  werden,  ohne  daß  eine  Wärmeübertragung  über 
zusätzliche  Bauteile  wie  z.  B.  eine  Lötstelle,  eine 
Schmelzpille  oder  eine  Trennwand  erforderlich  ist. 
Gleichzeitig  läßt  sich  das  Thermo-Schutzelement  aus 
Kunststoff  mit  einer  außerordentlich  hohen  Reprodu- 

25  zierbarkeit  herstellen,  so  daß  keine  herstellungs-  oder 
montagebedingten  Schwankungen  des  Auslösezeit- 
punktes  auftreten  können.  Durch  die  erfindungsge- 
mäße  Lösung  ergeben  sich  erhebliche 
Kosteneinsparungen  aufgrund  der  geringen  Anzahl  an 

30  verwendeten  Teilen  und  der  leichten  Montage. 
Vorteilhafte  Ausführungsformen  der  Erfindung  sind 

durch  die  Unteransprüche  gekennzeichnet. 
So  kann  das  Thermo-Schutzelement  einen  Isolati- 

onsabschnitt  aufweisen,  der  zwischen  den  Überspan- 
35  nungsableiter  und  einen  Erdkontakt  bewegbar  ist. 

Durch  diese  vorteilhafte  Ausführungsform  isoliert  das 
Thermo-Schutzelement  die  Verbindung  zwischen  dem 
Überspannungsabieiter  und  einem  Erdkontakt  im  Nor- 
malfall,  gibt  diese  Verbindung  jedoch  frei,  wenn  das 

40  Thermo-Schutzelement  ausgelöst  wird. 
Nach  einer  weiteren  Ausbildung  der  Erfindung  kann 

das  Thermo-Schutzelement  einen  Teilabschnitt  aufwei- 
sen,  der  an  dem  Überspannungsabieiter  anliegt.  Hier- 
durch  wird  auf  vorteilhafte  Weise  erreicht,  daß  lediglich 

45  ein  begrenzter  Teil  des  Thermo-Schutzelementes,  näm- 
lich  der  Teilabschnitt,  an  dem  Überspannungsabieiter 
anliegt  und  von  diesem  nach  Zündung  bei  anstehender 
Überspannung  entsprechend  stark  erwärmt  wird. 

Nach  einer  weiteren  Ausbildung  kann  eine  Zunge 
so  das  Thermo-Schutzelement  gegen  die  mechanische 

Vorspannung  verriegeln,  vorzugsweise  in  einer  Ausspa- 
rung  des  Erdkontaktes.  Hierdurch  läßt  sich  eine  außer- 
gewöhnlich  gute  Auslösung  des  Thermo- 
Schutzelementes  erreichen,  da  zum  Auslösen  lediglich 

55  die  Zunge  aus  der  Aussparung  entfernt  werden  muß. 
Nach  dem  Erwärmen  des  Teilabschnitts  schmilzt  die  an 
diesem  angeformte  Zunge  und  löst  dadurch  die  Verrie- 
gelung,  so  daß  das  Thermo-Schutzelement  durch  die 
Vorspannung  bewegt  wird  und  den  Kontakt  zwischen 
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dem  Überspannungsabieiter  und  einem  Erdkontakt  frei- 
gibt. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausbildung  der 
Erfindung  kann  das  Thermo-Schutzelement  eine  Aus- 
nehmung  für  Material  aufweisen,  das  durch  den  War-  s 
mekontakt  mit  dem  Überspannungsabieiter  schmilzt. 
Hierdurch  ist  auf  einfache  Weise  sichergestellt,  daß  das 
Thermo-Schutzelement  reproduzierbar  auslöst  und  sich 
nicht  trotz  Schmelzen  des  Teilabschnitts  verklemmt,  da 
das  geschmolzene  Material  sich  in  die  Ausnehmung  10 
begeben  kann.  Besonders  vorteilhaft  ist  hierbei,  wenn 
sich  die  Ausnehmung  in  dem  Bereich  befindet,  in  den 
das  geschmolzene  Material  während  des  Schmelzvor- 
gangs  durch  die  Kraft  der  mechanischen  Vorspannung 
gedrückt  wird.  is 

Nach  weiteren  vorteilhaften  Ausbildungen  der 
Erfindung  ist  der  Überspannungsabieiter  ein  Dreipol- 
Ableiter  und  der  Erdkontakt  kann  federnd  an  den  Über- 
spannungsableiter  anlegbar  sein.  Durch  diese  federnde 
Anlegbarkeit  wird  sichergestellt,  daß  bei  Auslösen  des  20 
Thermo-Schutzelementes  zuverlässig  ein  Kontakt  zwi- 
schen  der  Erde  und  dem  Überspannungsabieiter  herge- 
stellt  wird.  Im  Zusammenhang  mit  dem  nachgeordneten 
Feinschutz  aus  Diodenarrays  und  Widerständen  wer- 
den  die  im  weiteren  Leitungszug  liegenden  Fernmelde-  25 
anlagen  gegen  unzulässige  Spannungsbeeinflußungen 
geschützt.  Hierbei  besteht  das  Feinschutz-Bauelement 
aus  drei  Supressordiodenchips  auf  einem  Keramiksub- 
strat  mit  dem  Vorteil  höherer  Impulsbelastbarkeit,  direk- 
ter  Wärmekopplung  der  drei  Diodenchips  sowie  30 
geringer  Abmessung,  und  zwei  Widerständen.  Der  Ein- 
satz  eines  Dreipol-Ableiters  ist  bei  einem  steckbaren 
Überspannungsschutz  für  eine  zu  schützende  Doppel- 
ader  vorteilhaft. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausbildung  kann  35 
das  Gehäuse  des  Überspannungsschutzes  ein  Sicht- 
fenster  aufweisen,  durch  das  ein  Teil  des  ausgelösten 
Thermo-Schutzelementes  sichtbar  ist.  Hierdurch  ist  von 
außen  sofort  erkennbar,  ob  ein  Thermo-Schutzelement 
ausgelöst  worden  ist,  indem  das  Sichtfenster  betrachtet  40 
wird.  Im  nicht  ausgelösten  Zustand  ist  dieser  Teil  des 
Thermo-Schutzelementes  nicht  sichtbar.  Vorteilhafter- 
weise  kann  der  entsprechende  Teil  des  Thermo-Schutz- 
elementes  oder  auch  das  gesamte  Thermo- 
Schutzelement  in  einer  auffälligen  Farbe  ausgeführt  45 
sein. 

Nach  weiteren  vorteilhaften  Ausbildungen  der 
Erfindung  kann  der  Anschlußkontakt  für  die  zu  schüt- 
zende  Ader  auf  einer  steckkontaktartig  ausgebildeten 
Leiterplatte  vorgesehen  sein,  auf  der  weitere  elektroni-  so 
sehe  Bauelemente  wie  Widerstände  und  Halbleiter  als 
Feinschutz  kontaktiert  sind.  Durch  eine  solche  Ausbil- 
dung  ist  eine  sehr  kompakte  und  leicht  zu  montierende 
Überspannungsschutzeinrichtung  geschaffen,  die  keine 
gesonderten  Steckkontakte  erfordert,  da  die  Leiter-  55 
platte  als  Steckkontakt  herangezogen  wird.  Sofern  die 
Leiterplatte  lose  in  das  Gehäuse  eingelegt  werden 
kann,  ist  eine  besonders  leichte  Montage  sichergestellt. 
Hierbei  kann  auch  der  Überspannungsabieiter  auf  der 
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Leiterplatte  kontaktiert  sein,  wodurch  gesonderte  Ver- 
kabelungen  entfallen  können. 

Nach  einer  besonders  raumsparenden  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  können  ein  Widerstand  und 
ein  Halbleiterbauelement,  beispielsweise  ein  Diodenar- 
ray,  auf  der  Leiterplatte  übereinander  angeordnet  sein. 
Hierdurch  läßt  sich  der  steckbare  Überspannungschutz 
besonders  platzsparend  herstellen.  Eine  zweiteilige 
Ausbildung  des  Gehäuses  erleichtert  wiederum  die 
Montage. 

Sofern  der  Erdkontakt,  der  bei  einem  Auslösen  des 
Thermo-Schutzelementes  mit  dem  Überspannungsab- 
ieiter  kontaktiert,  einen  federartig  geformten  Abschnitt 
für  einen  Eingriff  in  eine  Erdungsschiene  aufweist,  sind 
weitere  Bauelemente  überflüssig,  die  diese  Erdkontak- 
tierung  herstellen.  Der  erfindungsgemäße  Überspan- 
nungsschutz  besteht  dann  lediglich  aus  der  mit 
elektrischen  Bauteilen  kontaktierten  Leiterplatte,  dem 
thermoplastischen  Thermo-Schutzelement,  dem  Erd- 
kontakt,  der  mechanischen  Feder  sowie  dem  umgeben- 
den  Gehäuse.  Eine  solche  Ausführungsform  weist 
verglichen  zu  dem  eingangs  erläuterten  Stand  der 
Technik  wesentlich  weniger  Bauteile  auf. 

Nach  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausführungsform 
kann  das  Thermo-Schutzelement  schieberartig  ausge- 
bildet  sein,  wobei  die  Zunge  an  einer  im  wesentlichen 
U-förmigen  Kontur  des  Thermo-Schutzelementes  ange- 
formt  ist.  Hierbei  können  in  vorteilhafter  Weise  die 
Zunge  und  die  Kontur  zu  der  Längserstreckung  des 
Thermo-Schutzelementes  gegensinnig  gewinkelt  ver- 
laufen.  Hierdurch  ergibt  sich  eine  besonders  gute, 
federnde  Anlage  der  Kontur  an  dem  Überspannungsab- 
ieiter,  was  die  Funktionssicherheit  erhöht. 

Da  in  einer  Anschlußleiste  häufig  mehrere  steck- 
bare  Überspannungsschutzeinrichtungen  angeordnet 
sind,  weist  der  erfindungsgemäße  Überspannungs- 
schutz  nach  einer  weiteren  Ausführungsform  vorteilhaf- 
terweise  eine  von  außen  hintergreifbare  Kontur  auf,  in 
die  ein  Ziehhaken  oder  ein  Schraubendreher  oder  der- 
gleichen  eingesetzt  werden  kann,  um  den  Überspan- 
nungsschutz  von  der  Anschlußleiste  zu  lösen. 

Nachfolgend  wird  die  vorliegende  Erfindung  rein 
beispielhaft  unter  Bezugnahme  auf  eine  bevorzugte 
Ausführungsform  und  die  beigefügten  Zeichnungen 
beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  des  Überspan- 
nungsschutzes  gemäß  der  Erfindung,  jedoch 
ohne  Gehäuse  und  Feder; 

Fig.  2  das  Thermo-Schutzelement  gemäß  der 
Erfindung; 

Fig.  3  eine  teilgeschnitte  Querschnittsansicht  des 
erfindungsgemäßen  Überspannungsschut- 
zes,  der  in  eine  Anschlußleiste  eingesteckt 
ist,  wobei  das  Thermo-Schutzelement  im 
ausgelösten  Zustand  dargestellt  ist; 

Fig.  4  eine  Teilansicht  des  in  Fig.  3  dargestellten 
Überspannungsschutzes,  wobei  sich  jedoch 
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das  Thermo-Schutzelement  im  nicht  ausge- 
lösten  Zustand  befindet. 

Der  in  Fig.  1  dargestellte  Überspannungsschutz  für 
Anschlußleisten  der  Telekommunikationstechnik  ist  auf  s 
einer  Leiterplatte  1  0  aufgebaut,  auf  der  ein  Diodenarray 
12  und  zwei  Widerstände  14  verlötet  sind,  wobei  die 
Widerstände  14  über  dem  Diodenarray  12  oder  einem 
Hybridmodul,  bestehend  aus  Dioden  und  Widerständen 
als  SMD-Bauteil,  angeordnet  sind,  um  Raum  zu  sparen,  w 
Ein  Dreipol-Überspannungsableiter  16  ist  ebenfalls  auf 
der  grundsätzlich  länglich  ausgebildeten  Leiterplatte 
kontaktiert.  Die  Leiterplatte  10  weist  an  ihrem  unteren 
Ende  zwei  parallele,  steckkontaktartig  ausgebildete 
Bereiche  17  auf.  is 

Ein  Thermo-Schutzelement  18  und  ein  Erdkontakt 
19  sind  in  Fig.  1  ebenfalls  dargestellt  und  bewirken  eine 
Erdung  bei  länger  anhaltender  Erwärmung  des  Über- 
spannungsableiters  16  im  steckbaren  Überspannungs- 
schutz  und  der  nachfolgend  angeschalteten  20 
Bauelemente  der  Fernmeldeanlage. 

Wie  Fig.  1  ferner  zeigt,  ist  die  Leiterplatte  10  mit 
Bügeln  74  versehen,  die  den  mittleren  Erdanschluß  des 
Überspannungsabieiters  16  federnd  kontaktieren. 

Das  in  Fig.  2  dargestellte  Thermo-Schutzelement  25 
1  8  besteht  aus  Kunststoff  mit  thermoplastischen  Eigen- 
schaften  und  ist  im  wesentlichen  schieberartig  ausge- 
bildet.  In  seinem  unteren  Bereich  weist  das  Thermo- 
Schutzelement  18  zwei  ballig  geformte  Bereiche  20  und 
21  auf,  die  eine  teilweise  Anlage  des  Thermo-Schutz-  30 
elementes  18  an  dem  zylinderförmigen  Überspan- 
nungsabieiter  16  ermöglichen.  Zwischen  den  balligen 
Bereichen  20,  21  ist  eine  rechteckige  Öffnung  22  gebil- 
det,  in  dem  eine  U-förmige  Kontur  24  vorsteht,  wobei 
die  beiden  Schenkel  der  U-förmigen  Kontur  24  an  den  35 
unteren  Bereich  20  angrenzen.  An  der  Basis  der  U-för- 
migen  Kontur  24,  die  einen  Teilbereich  28  bildet,  ist  eine 
Zunge  26  einstückig  angeformt. 

Wie  in  Fig.  2  zu  erkennen  ist,  sind  die  Zunge  26 
sowie  die  Kontur  24  zu  der  Längserstreckung  des  40 
Thermo-Schutzelementes  gegensinnig  gewinkelt  ange- 
ordnet,  wobei  die  Kontur  aus  der  Öffnung  22  vorsteht. 
Hierdurch  kann  der  Teilbereich  28,  nämlich  die  Basis 
der  Kontur  24,  dicht  an  dem  Überspannungsabieiter  16 
anliegen  (vgl.  Fig.  4).  Bei  einem  Schmelzen  des  Teilbe-  45 
reiches  28  kann  das  schmelzende  Material  in  die  Aus- 
sparung  30  gelangen,  die  durch  die  Kontur  24  in  deren 
Innerem  gebildet  ist. 

Im  oberen  Bereich  des  in  Fig.  2  dargestellten 
Thermo-Schutzelementes  18  ist  eine  weitere  rechtek-  so 
kige  Öffnung  32  gebildet,  in  der  zwei  Führungszapfen 
33  und  34  in  Längsrichtung  des  Thermo-Schutzelemen- 
tes  angeordnet  sind.  Hierbei  dienen  der  längere  Zapfen 
33  und  der  kürzere  Zapfen  34  dazu,  eine  Feder  36  (vgl. 
Fig.  3)  zu  fixieren.  Der  obere  Bereich  38  des  Thermo-  ss 
Schutzelementes,  der  in  Fig.  2  gerastert  dargestellt  ist, 
ist  in  roter  Farbe  gefertigt,  damit  dieser  leicht  durch  ein 
Sichtfenster  66  in  einem  Gehäuse  40  (vgl.  Fig.  3) 

erkannt  werden  kann,  nachdem  das  Thermo-Schutz- 
element  ausgelöst  wurde. 

Wie  Fig.  3  zeigt,  ist  die  Leiterplatte  10,  auf  der  das 
Diodenarray  12,  die  Widerstände  14  sowie  der  Über- 
spannungsableiter  16  kontaktiert  sind,  in  ein  zweiteili- 
ges  Gehäuse  40  eingelegt,  wobei  in  Fig.  3  lediglich  eine 
Gehäusehälfte  dargestellt  ist.  Die  in  Fig.  1  dargestellten 
steckkontaktartig  ausgebildeten  Verlängerungen  1  7  der 
Leiterplatte  10  sind  in  eine  Kontaktreihe  einer  nicht 
näher  dargestellten  zweireihigen  Anschlußleiste  42 
(Fig.  3)  eingesteckt,  wobei  die  Anschlußleiste  eine  ein- 
gesteckte  Erdschiene  44  aufweist,  die  im  Querschnitt 
C-förmig  ausgebildet  ist  und  in  diesem  Bereich  Durch- 
brüche  45  aufweist,  in  die  jeweils  ein  federartig  geform- 
ter  Abschnitt  46  des  Erdkontaktes  1  9  einsteckbar  ist. 

Der  Erdkontakt  19,  der  auch  in  Fig.  1  gut  zu  erken- 
nen  ist,  ist  einstückig  aus  Metall  hergestellt  und  verbin- 
det  den  federartig  geformten  Abschnitt  46  mit  zwei 
weiteren  angeformten  Federkontakten  48  und  50,  die  im 
ausgelösten  Zustand  des  Thermo-Schutzelementes  1  8 
an  den  beiden  Aderkontakten  60,  61  des  Überspan- 
nungsabieiters  16  anliegen  (Fig.  3).  Die  beiden  Kon- 
takte  48  und  50  sind  an  einen  U-förmigen  Abschnitt  52 
angeformt,  wobei  an  der  Basis  des  U-förmigen 
Abschnitts  eine  Aussparung  54  ausgebildet  ist,  in  die  im 
nicht  ausgelösten  Zustand  des  Thermo-Schutzelemen- 
tes  18  die  Zunge  26  des  Thermo-Schutzelementes  18 
eingreift  (vgl.  Fig.  4). 

Wie  Fig.  3  zeigt,  sind  sowohl  die  Leiterplatte  10  wie 
auch  der  Erdkontakt  19  in  dem  Gehäuse  40  gelagert, 
wobei  eine  zapfenartige  Gehäusekontur  56  in  den  U- 
förmigen  Abschnitt  52  des  Erdkontaktes  19  eingreift, 
um  diesen  an  dem  Gehäuse  fest  zu  lagern. 

Das  Thermo-Schutzelement  18  wird,  wie  in  Fig.  3 
dargestellt,  mit  der  Feder  36  vorgespannt,  die  über  den 
kurzen  Zapfen  34  und  den  langen  Zapfen  33  gesteckt 
ist.  Zur  Aufnahme  der  Gegenkraft  liegt  die  Feder  36  an 
einem  Gehäusevorsprung  58  an  und  übt  dadurch  eine 
in  Fig.  3  vertikal  nach  oben  gerichtete  Kraft  auf  das 
Thermo-Schutzelement  18  aus. 

Fig.  4  zeigt  im  Detail  das  Zusammenwirken  des 
Erdkontaktes  19,  des  Thermo-Schutzelementes  18  und 
des  Überspannungsabieiters  16  im  nichtausgelösten 
Zustand.  Wie  gut  zu  erkennen  ist,  drückt  die  in  Fig.  4 
nicht  dargestellte  Feder  36  das  Thermo-Schutzelement 
1  8  in  Fig.  4  nach  oben,  wobei  jedoch  die  Zunge  26  in  die 
Aussparung  54  des  Erdkontaktes  19  eingreift,  so  daß 
die  Relativposition  zwischen  Erdkontakt  19  und 
Thermo-Schutzelement  18  die  in  Fig.  4  dargestellte  ist. 
In  dieser  Stellung  liegt  der  Teilabschnitt  28  (vgl.  hierzu 
auch  Fig.  2)  der  U-förmigen  Kontur  24  federnd  an  dem 
Überspannungsabieiter  16  an  und  ist  durch  die  gewin- 
kelte  Ausbildung  der  Kontur  24  gegen  diesen  vorge- 
spannt.  Ein  elektrischer  Kontakt  zwischen  den 
Aderkontakten  60  und  61  des  Überspannungsabieiters 
1  6  mit  den  Federkontakten  48  und  50  des  Erdkontaktes 
19  ist  dabei  jedoch  durch  Isolationsabschnitte  62,  64 
vermieden,  die  durch  den  Materialabschnitt  der  Berei- 
che  21  und  20  (vgl.  Fig.  2)  gebildet  sind. 
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Nachfolgend  wird  die  Funktionsweise  des  erfin- 
dungsgemäßen  Überspannungsschutzes  beschrieben. 

Der  Überspannungsschutz  ist  normalerweise  in 
eine  Anschlußleiste  42  der  Telekommunikationstechnik 
eingesteckt,  wobei  die  steckkontaktartig  ausgebildete  s 
Bereiche  17  der  Leiterplatte  10  sich  in  entsprechenden 
Steckkontakten  der  Anschlußleiste  befinden  und  dort 
nur  eine  von  zwei  Kontaktreihen  überdecken.  Der  feder- 
artige  Bereich  46  des  Erdkontaktes  1  9  ist  dabei  in  den 
Durchbruch  45  der  Erdschiene  44  gesteckt.  10 

In  dem  nicht  ausgelösten  Zustand  des  Überspan- 
nungsschutzes,  der  in  Fig.  4  dargestellt  ist,  werden 
geringere  Überspannungen  zwischen  zwei  Adern  durch 
die  auf  der  Leiterplatte  10  befindlichen  elektronischen 
Bauteile  abgefangen.  Beim  Auftreten  von  größeren  15 
Überspannungen  zwischen  den  beiden  Adern  zündet 
der  Überspannungsabieiter  16  und  erwärmt  sich  dabei. 
Sofern  länger  anhaltende  Überspannungen  auftreten, 
erwärmt  sich  der  Überspannungsabieiter  1  6  sehr  stark, 
so  daß  der  an  diesem  anliegende  Teilabschnitt  28  aus  20 
thermoplastischem  Kunststoff  zu  schmelzen  beginnt. 
Zu  diesem  Zeitpunkt  ist  das  Thermo-Schutzelement 
durch  die  Wirkung  der  Feder  36  in  Fig.  4  nach  oben  vor- 
gespannt,  wird  jedoch  in  dieser  vorgespannten  Lage 
durch  die  Zunge  26  gehalten,  die  in  die  Aussparung  54  25 
des  Erdkontaktes  19  eingreift. 

Nachdem  der  Abschnitt  28  zu  schmelzen  begon- 
nen  hat,  kann  das  geschmolzene  Material  in  die  Aus- 
sparung  30  des  Thermo-Schutzelementes  18 
gelangen,  da  während  des  Schmelzvorgangs  ständig  30 
ein  Druck  durch  die  Feder  36  ausgeübt  wird.  Hierauf  hin 
stellt  sich  der  in  Fig.  3  dargestellte  Zustand  ein,  d.  h.  die 
Zunge  26  löst  sich  aus  der  Aussparung  54  des  Thermo- 
Schutzelementes  18  und  gibt  dadurch  das  Thermo- 
Schutzelement  18  frei,  das  durch  die  Wirkung  der  Feder  35 
36  in  Fig.  3  nach  oben  bis  zu  einem  gehäusefesten 
Anschlag  gedrückt  wird.  Hierdurch  werden  die  Isolati- 
onsabschnitte  62  und  64  nach  oben  wegbewegt,  so  daß 
die  Federkontakte  48  und  50  des  Erdkontaktes  19  die 
Aderkontakte  60  und  61  des  Überspannungsabieiters  40 
16  unter  Druck  kontaktierend  berühren,  wodurch  der 
Überspannungsabieiter  16  gegen  Erde  kurzgeschlos- 
sen  wird  und  sich  nicht  weiter  erwärmt.  Da  sich  der 
Bereich  38  (Fig.  2)  des  Thermo-Schutzelementes  nun 
in  der  in  Fig.  3  dargestellten  Lage  befindet,  kann  dieser  45 
durch  das  Sichtfenster  66  von  außen  gut  erkannt  wer- 
den. 

Um  den  erfindungsgemäßen  Überspannungs- 
schutz  auch  dann  problemlos  aus  einer  Anschlußleiste 
entfernen  zu  können,  wenn  mehrere  derartige  Einrich-  so 
tungen  nebeneinander  gesteckt  sind,  ist  das  Gehäuse 
40  mit  einer  von  außen  hintergreifbaren  Kontur  68  ver- 
sehen,  in  die  ein  Ziehhaken  70  eines  Beschaltungsin- 
strumentes  eingesetzt  werden  kann. 

Das  geteilte  Gehäuse  40  ist  mit  entsprechenden  55 
Rastnasen  72  versehen,  so  daß  lediglich  das  in  Fig.  1 
dargestellte  Bauteil  zusammen  mit  der  Feder  36  in  das 
Gehäuse  40  eingelegt  werden  muß,  woraufhin  dieses 
dann  zusammengesteckt  werden  kann. 

In  den  nachfolgenden  Patentansprüchen  dienen 
die  Referenznummern  dem  besseren  Verständnis  und 
sollen  den  Schutzbereich  nicht  beschränken. 

Patentansprüche 

1.  Steckbarer  Überspannungsschutz  für  Anschlußlei- 
sten  (42)  der  Telekommunikationstechnik,  mit 

einem  Gehäuse  (40), 
je  einem  Anschlußkontakt  (17,  46)  für  die  zu 
schützende  Ader  und  für  einen  Erdanschluß, 
einem  in  dem  Gehäuse  (40)  angeordneten 
Überspannungsabieiter  (16),  und 
einem  mechanisch  vorgespannten  Thermo- 
Schutzelement  (18),  das  durch  eine  Erwär- 
mung  des  Überspannungsabieiters  (16)  aus- 
lösbar  ist, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Thermo- 
Schutzelement  (1  8)  aus  Kunststoff  mit  thermopla- 
stischen  Eigenschaften  besteht. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Thermo-Schutzelement  (18) 
einen  zwischen  den  Überspannungsabieiter  (16) 
und  einen  Erdkontakt  (19)  bewegbaren  Isolations- 
abschnitt  (62,  64)  aufweist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Thermo-Schutzelement 
(18)  einen  Teilabschnitt  (28)  aufweist,  der  an  dem 
Überspannungsabieiter  (16)  anliegt. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Zunge  (26)  des  Thermo-Schutz- 
elementes  (18)  dieses  gegen  die  Vorspannung, 
vorzugsweise  in  einer  Aussparung  (54)  des  Erdkon- 
taktes,  verriegelt. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  und  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Schmelzen  des  Teilab- 
schnitts  (28)  aufgrund  einer  Erwärmung  des  Über- 
spannungsableiters  (16)  eine  Entriegelung  des 
Thermo-Schutzelementes  (18)  bewirkt. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Thermo- 
Schutzelement  (18)  eine  Ausnehmung  (30)  für 
durch  Wärmekontakt  mit  dein  Überspannungsab- 
ieiter  (16)  schmelzendes  Material  (28)  aufweist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  mechani- 
sche  Vorspannung  durch  eine  Feder  (36)  erfolgt, 
die  das  Thermo-Schutzelement  (18)  gegen  eine 
Gehäusekontur  (58)  vorspannt. 
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8.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Überspan- 
nungsabieiter  ein  Dreipol-Ableiter  (16)  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Erdkontakt 
(19)  federnd  an  den  Aderkontakt  (60,  61)  des  Über- 
spannungsableiters  (16)  anlegbar  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Erdkontakt 
(19)  federnd  an  dem  Erdungsanschluß  (74)  des 
Überspannungsabieiters  (16)  anliegt. 

1  1  .  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse 
(40)  ein  Sichtfenster  (66)  aufweist,  durch  das  ein 
Teil  (38)  des  ausgelösten  Thermo-Schutzelemen- 
tes  (1  8)  sichtbar  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Anschluß- 
kontakt  (1  7)  für  die  zu  schützende  Ader  aus  einer 
steckkontaktartig  ausgebildeten  Leiterplatte  (10) 
vorgesehen  ist,  auf  der  weitere  elektronische  Bau- 
elemente  wie  Widerstände  (14)  und  Halbleiter  (12) 
als  Feinschutz  kontaktiert  sind. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Leiterplatte  (10)  lose  in  das  vor- 
zugsweise  zweiteilige  Gehäuse  (40)  eingelegt  ist. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12  oder  13,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Überspannungsabieiter 
(16)  auf  der  Leiterplatte  (10)  kontaktiert  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  13  oder  14,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Widerstand  (14)  und  ein 
Halbleiterbauelement  (12)  beziehungsweise  ein 
Hybridmodul  auf  der  Leiterplatte  (10)  übereinander 
angeordnet  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  2  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Erdkontakt  (19) 
einen  federartig  geformten  Abschnitt  (46)  für  einen 
Eingriff  in  Durchbrüche  (45)  einer  Erdungsschiene 
(46)  aufweist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Thermo-Schutz- 
element  (18)  schieberartig  ausgebildet  ist  und  die 
Zunge  (26)  an  einer  im  wesentlichen  U-förmigen 
Kontur  (24)  angeformt  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zunge  (26)  und  die  Kontur  (24)  zu 
der  Längserstreckung  des  Thermo-Schutzelemen- 
tes  (18)  gegensinnig  gewinkelt  verlaufen. 

1  9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorstehenden  Ansprü- 
che,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gehäuse 
(40)  eine  von  außen  hintergreifbare  Kontur  (68)  auf- 
weist,  in  die  ein  Ziehhaken  (70)  zum  Lösen  des 

5  Überspannungsschutzes  von  einer  Anschlußleiste 
(42)  eingesetzt  werden  kann. 
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